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 STELLUNGNAHME DER STRASSENBAUVERWALTUNG   

 

Name des Betroffenen bzw. 

Bezeichnung der Dienststelle 

oder Firma 

AVG 

Wohnort bzw. Dienst- oder 

Firmensitz 

Karlsruhe 

Grundstück  Flst. Nr.  

Gemarkung  

 

zu Seite und Abs. Stellungnahme 

 Siehe Stellungnahme zu Stadt Karlsruhe Abschnitt B, Seite 7, Abs. 4. 

 

Stellungnahme zu Stadt Karlsruhe Abschnitt B 

Seite 7, 4. Abs. 4 Die Lichte Höhe zwischen Bahngleis und Unterkante Albbrücke orientiert sich 

an der vorhandenen Lichten Höhe von 5,20 m des daneben liegenden 

Brückenbauwerks der Raffineriestraße. Um das Lichte Maß von 5,70 m zu 

erreichen, ist eine Anhebung der Gradiente der B10 neu um 0,50 cm in diesem 

Bereich erforderlich. Die Planung des Brückenbauwerks wird mit der Stadt 

Karlsruhe abgestimmt werden. 

 


